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Nr. 714 vom 3. Dezember 1956 — Anordnung über die 
Entgelte für Leistungen der Speditions- und Lagerei
betriebe — (Sonderdruck Nr. 228 des Gesetzblattes).

§ 24
Vertragsbeziehungen der Häfen

Die Seehafenbetriebsordnung ist die Grundlage für 
die Vertragsbeziehungen der Häfen mit der volks
eigenen Wirtschaft.

Anordnung 
zur Änderung des Statuts 

der Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe.

Vom 4. Februar 1957
Zur Änderung des Statuts der Staatlichen Forstwirt

schaftsbetriebe vom 10. Dezember 1954 (GBl. II 1955 
S. 14) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Der § 1 Abs. 2 des Statuts erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe sind 
den Räten der Bezirke, Abteilung Land- und Forst
wirtschaft, unterstellt.“

§ 2
Der § 5 Abs. 2 des Statuts erhält folgende Fassung:

„(2) Der Staatliche Forstwirtschaftsbetrieb wird 
durch den Betriebsleiter geleitet, der vom Vorsitzen
den des zuständigen Rates des Bezirkes ernannt bzw* 
abberufen wird.“

§ 3
Der § 6 Abs. 3 des Statuts erhält folgende Fassung:

„(3) Die Stellvertreter des Betriebsleiters im Rechts
verkehr werden vom Betriebsleiter ernannt und ab
berufen. Jeder Stellvertreter des Betriebsleiters kann 
nur gemeinsam mit einem anderen Stellvertreter 
rechtsgültige Unterschriften leisten.“

§ 4
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 4. Februar 1957

Der Minister für Land- und Forstwirtschaft
R e i c h e l t
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